
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/5/25 8Ob79/77,
8Ob216/82

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1977

Norm

ASVG §332 A

Rechtssatz

Dem Geschädigten kann nicht zugebilligt werden, denselben Ersatz, den er vom Sozialversicherungsträger unter

Geltendmachung der Voraussetzungen der Leistungspflicht des letzteren mit Erfolg begehrt hat, vom Schädiger mit der

Behauptung nochmals zu verlangen, es fehle an den im § 332 ASVG geforderten Voraussetzungen für den

Anspruchsübergang.
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